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SAC PIZ PLATTA ROUTENKOMMISSION 

Kriterienblatt für Projektunterstützung 

 

1. Name des Projektverantwortlichen 

Der/die Projektverantwortliche ist Ansprechperson der Routenkommission. Es können höchstens zwei 

Projektverantwortliche bestimmt werden. 

 

2. Erfahrung 

Die unterstützen Routen sollen professionell und sicher eingerichtet bzw. saniert werden. Deshalb wird ein gewisses 

Mass an Erfahrung der Erschliessenden bzw. Sanierenden als Bedingung für die Projektunterstützung vorausgesetzt. 

Es soll aber auch Neuerschliessenden die Möglichkeit geboten werden, die Fähigkeiten zu erlernen. In diesem Fall 

behält sich die Routenkommission vor, die Projektverantwortlichen näher zu begleiten oder Instruktionen 

durchzuführen. 

 

3. Projektname 

Der Projektname kann frei bestimmt werden. Dieser darf jedoch weder diskriminierend noch herablassend sein. Wenn 

möglich soll ein Bezug zur Umgebung im Namen zum Ausdruck kommen. 

 

4. Projektstandort 

Der Projektstandort sowie der Zustieg müssen eindeutig mittels Koordinaten angegeben werden, da die 

Routenkommission Augenscheine vor Ort durchführt. Im Rahmen des Antrages ist der Zustieg wie auch der ungefähre 

Routenverlauf zu skizzieren. Nach Fertigstellung der Routen muss ein genaues Topo (inkl. Zustieg) erstellt und der 

Routenkommission zur Verfügung gestellt werden. Es werden nur Projekte unterstützt, die im Internet oder in Führern 

publiziert werden dürfen. 

 

5. Gestein, Beschaffenheit und Zustieg 

Es werden nur Routen unterstützt, die durch kletterbaren Fels führen. Es muss ein sicherer Zugang zu den Routen 

gewährleistet sein (z.B. mit Fixseilen o.ä.). 

 

6. Objektive Gefahren 

Es werden nur Routen unterstützt, in denen die objektiven Gefahren gering sind bzw. auf ein Minimum reduziert 

werden können. Es ist wichtig, dass sich der/die Projektverantwortliche Gedanken zu den objektiven Gefahren macht 

und diese aufzeigt. 
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7. Projektumfang 

Die Routen müssen attraktiv und lohnend sein. Bei Klettergärten ist eine grössere Anzahl Routen zu realisieren (in der 

Regel mindestens 10 Routen). Bei besonders lohnenswerten Routen kann auch ein kleinerer Klettergarten unterstützt 

werden. 

 

8. Projektabklärungen 

Es ist wichtig, ein gutes Verhältnis mit den Grundeigentümern zu pflegen. Da die Routenkommission bereits 

zahlreiche Abklärungen getroffen und Kontakte zu den Grundeigentümern hat, ist die Routenkommission jeweils vor 

der selbständigen Kontaktaufnahme mit den Grundeigentümern zu informieren und das Vorgehen abzusprechen. Die 

Routenkommission kann entscheiden, die Kontaktaufnahme mit den Grundeigentümern zu übernehmen.  

Sofern dies Grundeigentümer/-innen wünschen oder es aus Natur- und Umweltschutzgründen geboten erscheint, 

kann die Routenkommission Kletterverbote für gewisse Zeiten im Jahr oder andere Anordnungen für die unterstützten 

Projekte verfügen. Die Kletterzeiten sind in diesem Fall im Topo hervorzuheben und allenfalls bei den Routen vor Ort 

zu vermerken. 

 

9. Projektzeitraum 

Der/die Routenverantwortliche hat einen Zeitrahmen für die Erschliessung zu definieren. Wo die Erschliessung oder 

Sanierung längere Zeit in Anspruch nimmt, sind die Arbeiten zu etappieren, damit nicht unnötig Material für Projekte 

blockiert wird. Die Routenkommission kann das zur Verfügung gestellte Material jederzeit zurück fordern, wenn der 

definierte Zeitrahmen nicht eingehalten wird. 

 

10. Projektunterstützung 

In erster Linie erfolgt die Unterstützung mit hochwertigem und rostfreiem Material (z.B. Haken, Anker und 

Standmaterial). Ausnahmsweise kann auch eine finanzielle Unterstützung gesprochen werden. Die 

Routenkommission legt dabei den Anteil der Unterstützung fest, wobei Anteil an Eigenmittel verlangt werden kann. 

 

11. Auswahl der unterstützten Projekte 

Die Routenkommission unterstützt nur Projekte, die die vorgenannten Kriterien erfüllen. Es besteht jedoch kein 

Anspruch auf Projektunterstützung. Die Routenkommission kann Projektunterstützungen insbesondere ablehnen oder 

eine Auswahl treffen, wenn die finanziellen Mittel der Kommission dafür nicht ausreichen oder eine grosse Anzahl 

Anfragen vorliegt. Sie kann die Unterstützung auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 


